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§)  Armbanduhr. 

©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Armbanduhr  mit  um 
eine  zentrale  Achse  (s-s)  frei  drehbar  an  einem  Ku- 
gellager  (14)  beweglich  gelagerter  Scheibe  (15),  auf 
der  Dekorelemente  angeordnet  sind.  Durch  eine  der- 
artige  Zusammenfügung  von  dem  das  Uhrwerk  (22) 
abdeckenden  Werkaufnahmering  (17)  mit  dem  Ku- 
gellager  (14)  und  der  das  Kugellager  (14)  abdecken- 
den  drehbaren  Scheibe  (15)  mit  mittigem  Massen- 
schwerpunkt  und  durch  eine  derartige  Verbindung 
von  Werkaufnahmering  mit  dem  Uhrwerk,  daß  die 
Innenteile  der  Uhr  nur  mit  der  Scheibe  (15)  aus  der 
Uhr  herausnehmbar  sind  und  dadurch,  daß  Werkauf- 
nahmering  (17),  Uhrgehäuse  (20)  und  Gehäusebo- 
den  (19)  ein  Gehäuse  für  das  Uhrwerk  bilden,  wird 

deinerseits  eine  kostengünstigere  Fertigung  ermög- 
l i c h t   und  andererseits  sind  die  dem  Blickfang  die- 
<£nenden  Dekorelemente  perfekt  geführt,  ohne  daß  die 
O)  Ästhetik  störende  Elemente  vorhanden  sind. 
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Armbanduhr 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Armbanduhr  gemäß 
dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  . 

Unter  Innenteile  im  Sinne  des  Patentanspru- 
ches  1  werden  sämtliche  Teile  der  Uhr  verstanden, 
die  nicht  von  außen  zugänglich  sind.  Zu  diesen 
Teilen  gehören  z.B.  Uhrwerk,  Werkaufnahmering, 
drehbare  Scheibe,  Kugellager,  Zeigerwelle,  Zeiger. 

Bei  einer  bekannten  Armbanduhr  dieser  Art 
(CH-PS  666  380  G  A3)  sind  zwei  vorzugsweise  als 
Scheiben  ausgebildete  Dekorelemente  mit  exzentri- 
schen  Massen  unabhängig  voneinander,  um  eine 
zentrale  Achse  frei  drehbar  angeordnet,  in  welcher 
Achse  sich  zugleich  die  Zeigerwellen  befinden.  Da- 
bei  ist  das  eine  Dekoreiement  unterhalb  und  das 
andere  Dekorelement  oberhalb  eines  gesonderten, 
das  Uhrwerk  aufnehmenden  Gehäuses  angeordnet. 
Jede  Scheibe  ist  für  sich  an  einem  gesonderten 
Kugeliager  gelagert.  Aufgrund  der  Anordnung  des 
Uhrwerkgehäuses  oberhalb  der  unteren  Scheibe  ist 
eine  das  untere  Dekorelement  teilweise  verdecken- 
de  Werkhalterung  erfoderlich.  Überdies  erfordern 
die  zwei  beweglichen  Scheiben  sowie  deren  Lager 
eine  derartige  Bauhöhe,  daß  es  nicht  möglich  ist, 
die  Uhr  flach  zu  bauen,  zumal  aufgrund  der  exzen- 
trischen  Massen  der  Scheiben  belastbare  Lager 
erforderlich  sind.  Um  das  unter  der  unteren  Schei- 
be  angeordnete  Uhrwerk  zu  verdecken,  ist  ein  ge- 
sondertes  Gehäuse  erforderlich.  Zudem  ergibt  sich 
beim  Zusammenbau  der  Uhr  eine  aufwendige  Mon- 
tage  und  die  Notwendigkeit  von  Sonderanfertigun- 
gen  von  Uhrenteilen.  Bei  einer  weiteren  bekannten 
Armbanduhr  (CH-PS  41  1  428)  sind  verzierte  Form- 
teile  auf  mehreren  kugeigelagerten,  konzentrischen 
Trägerringen  angeordnet,  welche  ihre  Bewegungs- 
impulse  durch  die  Körperbewegung  der  Trägerper- 
son  erhalten.  Auf  der  nicht  sichbaren  Unterfläche 
der  Trägerringe  können  dabei  exzentrische  Massen 
angeordnet  werden.  Eine  derartige  Anordnung  von 
konzentrischen  Ringen  erfordert  jedoch  eine  extre- 
me  Bauhöhe,  die  das  ganze  Aussehen  der  Uhr 
beeinflußt. 

Weiterhin  ist  es  bekannt,  bei  mit  einer  automa- 
tischen  Aufziehvorrichtung  versehenen  Armbanduh- 
ren  Scheiben  anzuordnen,  die  zumindest  zeitweise 
mit  einem  Uhrwerk  in  Verbindung  stehen  (BE-PS 
533  232,  FR-PS  1  046  943).  Derartige  Scheiben 
sind  jedoch  einer  freien  ungehinderten  Bewegung 
nicht  zugänglich. 

Bei  einer  weiteren  bekannten  Armbanduhr  (CH- 
PS  609  517)  sind  die  Dekor-  oder  Schmuckelemen- 
te,  wie  vor  allem  Diamenten,  auf  einer  Bahn  um 
das  Zifferblatt  angeordnet.  Die  jeweils  für  sich  be- 
weglichen  Dekorelemente  bewegen  sich  dabei  mit 
radialem  Spiel  auf  der  Bahn.  Die  nicht  exakt  kreis- 
förmige  Bahn  der  Dekor-  oder  Schmuckelemente 

führt  jedoch  zu  einer  raschen  Abnutzung  der  Wan- 
dungen  der  Bahn.  Überdies  kann  bei  einer  solchen 
Ausbildung  das  Dekor-oder  schmuckelement  seine 
Wirkung  nicht  voll  entfalten. 

5  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Armbanduhr  der  eingangs  genannten  Gattung  der- 
art  weiterzubilden,  daß  einerseits  eine  kostengün- 
stige  Fertigung  ermöglicht  wird  und  andererseits 
die  dem  Blickfang  dienenden  Dekorelemente  per- 

70  fekt  geführt  sind,  ohne  daß  die  Ästhetik  störende 
Elemente  vorhanden  sind. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  Kennzeichen 
des  Patentanspruches  1  genannten  Merkmale  ge- 
löst. 

75  Bei  einer  solchen  Ausbildung  stören  keine 
sichtbaren  Befestigungselemente  die  Ästhetik  der 
Uhr.  Zudem  kann  eine  extrem  flache,  ästhetische 
Bauweise  erreicht  werden.  Der  Betrachter  kann  äu- 
ßerlich  nicht  feststellen,  wie  die  drehbare  Scheibe 

20  befestigt  ist.  Außerdem  ist  der  Einsatz  der  die 
Dekor-  oder  Schmuckelemente  tragenden  Scheibe 
sowohl  in  Herren-  als  auch  in  Damen-Armbanduh- 
ren  universell  möglich.  Überdies  läßt  sich  die  Mon- 
tage  der  Uhr  mit  wenigen  Handgriffen  bewerkstelli- 

25  gen.  Nach  dem  Zusammenführen  von  Scheibe,  Ku- 
gellager  und  Werkaufnahmering  kann  das  Uhrwerk 
und  die  Zeiger  mit  diesen  Teilen  verbunden  wer- 
den  und  diese  Montageeinheit  letztendlich  in  das 
Uhrgehäuse  eingesetzt  werden.  Aufgrund  der  fla- 

30  chen  und  kompakten  Bauweise  finden  größtenteils 
Standardteile  Verwendung. 

Dies  erleichtert  z.B.  auch  eine  wasserdichte 
Ausführung  der  Uhr,  da  verkehrsübliche,  wasser- 
dichte  Gehäuseböden  verwendbar  sind. 

35  Trotz  allem  führt  die  Beweglichkeit  der  Dekor- 
elemente  nicht  zu  einer  Verringerung  der  Lebens- 
dauer  der  Teile  der  Armbanduhr. 

Bei  einer  Ausbildung  entsprechend  den  An- 
sprüchen  2  und  3  wird  mit  einfachen  Mitteln  eine 

40  sichere  Festlegung  des  Uhrwerkes  im  Gehäuse 
gewährleistet,  ohne  daß  ein  zusätzliches  Gehäuse 
erforderlich  ist.  Diese  Ausbildung  verhindert  auch 
eine  zerstörende  Demontage  der  Uhr,  die  z.B. 
dann  Zustandekommen  könnte,  wenn  bei  Repara- 

45  turarbeiten  versucht  wird,  das  Werk  alleine  ohne 
die  durch  die  Scheibe  hindurchgreifenden  Zeiger 
zu  entfernen. 

Eine  Ausbildung  gemäß  Patentanspruch  5  stellt 
eine  kostengünstige,  einfache  und  dennoch  auf 

so  Dauer  feste  Verbindung  von  Werkaufnahmering, 
Kugellager  und  drehbarer  Scheibe  dar.  Ein  Aus- 
wuchten  gemäß  einer  Ausbildung  entsprechend 
Patentanspruch  6  erhöht  vor  allem  die  Lebensdau- 
er  des  Kugellagers. 

Durch  eine  Sicherungsvorrichtung  entspre- 
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chend  dem  Patentanspruch  7  wird  vorzugsweise 
bei  Verwendung  von  Diamanten  als  Dekor-  oder 
Schmuckelement  sichergestellt,  daß  selbst  bei  Aus- 
fall  des  Kugellagers  der  Diamant  nicht  mit  dem 
Uhrglas  in  Berührung  kommen  kann  oder  sonstige 
Teile  der  Uhr  zerstört  werden. 

Unter  Dekor-  oder  Schmuckelementen  im  obi- 
gen  Sinne  versteht  man  z.B.  Email,  Diamanten, 
Ornamente,  Verzierungen,  oder  ähnliches. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  der 
Zeichnung  an  einem  Ausführungsbeispiel  näher  er- 
läutert. 

Es  zeigen: 
Figur  1:  Eine  Armbanduhr  mit  abgenomme- 

nem  Gehäuseboden  im  Schnitt. 
Die  Armbanduhr  besitzt  ein  Uhrgehäuse  20, 

das  nach  oben  durch  ein  Uhrglas  12  und  nach 
unten  durch  einen  Gehäuseboden  19  begrenzt  ist. 
Im  Innern  der  Uhr  befindet  sich  ein  Uhrwerk  22, 
Zeiger  23,24  mit  Zeigerwellen  11,12.  Eine  Scheibe 
15  ist  um  eine  zentrale  Achse  s-s  frei  drehbar  an 
einem  Kugellager  14  beweglich  gelagert  angeord- 
net.  Die  Scheibe  trägt  Dekor-und/oder  Schmuckele- 
mente.  Durch  die  Nabe  15c  der  Scheibe  15  sind 
die  Zeigerwellen  10,11  der  Zeiger  23,24  hindurch- 
geführt.  Das  Uhrwerk  22  ist  von  einem  Werkauf- 
nahmering  17  abgedeckt.  Der  Werkaufnahmering 
17  ist  mit  dem  Kugellager  14  und  der  aus  Kugella- 
ger  14  abdeckenden  drehbaren  Scheibe  15  durch 
Verpressen  zusammengefügt.  Die  Scheibe  15  be- 
sitzt  zur  Entlastung  der  Kugellager  14  einen  mitti- 
gen  Massenschwerpunkt.  Der  Werkaufnahmering 
17  ist  derart  mit  dem  Uhrwerk  22  verbindbar,  daß 
die  Innenteile  der  Uhr  nur  mit  der  Scheibe  15  aus 
der  Uhr  herausnehmbar  sind.  Das  Uhrwerk  22  ist 
vom  Werkaufnahmering  17,  Uhrgehäuse  20  und 
Gehäuseboden  19  derart  umschlossen,  daß  kein 
gesondertes  Gehäuse  für  das  Uhrwerk  22  erforder- 
lich  ist.  Das  Uhrwerk  ist  auf  seinem  ganzen  Um- 
fang  von  einem  Werkring  16  umfaßt.  Der  Werkring 
16  besitzt  eine  eingeformte  Ringnut  16a,  in  die 
Rastnasen  17a  des  Werkaufnahmeringes  eingrei- 
fen.  Die  Rastnasen  17a  sind  am  äußeren  Flansch 
17b  des  Werkaufnahmeringes  17  über  dessen  ge- 
samten  Umfang  angeformt.  Nach  Einbau  aller  In- 
nenteile  und  nach  Verschließen  der  Uhr  mittels 
Gehäuseboden  19  liegt  der  äußere  Flansch  17b 
des  Werkaufnahmeringes  und  damit  auch  die  Rast- 
nasen  17a  und  die  Ringnut  16a  derart  an  einer 
Wandung  20a  des  Uhrgehäuses  an,  daß  die  Ra- 
stung  festgelegt  ist  und  daß  es  nicht  möglich  ist, 
das  Werk  aus  der  Uhr  zu  entfernen,  ohne  gleichzei- 
tig  die  übrigen  Innenteile  der  Uhr  auch  aus  der  Uhr 
herauszunehmen. 

Am  Werkring  16  bzw.  am  Werkaufnahmering 
17  sind  Stützelemente  18  angeordnet,  die  sich  am 
Gehäuseboden  19  abstützen.  Über  diese  Stützel- 
emente  18  ist  eine  Stoßdämpfung  des  Uhrwerks 

möglich. 
Besonders  zu  erwähnen  ist  die  Scheibenauf- 

hängung  der  Scheibe  15.  Ein  innerer  radialer 
Flansch  17c  des  Werkaufnahmerings  17  ist  mit 

5  dem  äußeren  Kugellagerring  14a  und  ein  innerer 
radialeter  Flansch  15a  der  Scheibe  15  ist  mit  dem 
inneren  Kugellagerring  14b  verbunden.  Dadurch  ist 
es  möglich,  daß  auf  der  sichtbaren  Oberfläche  der 
scheibe  keine  Kugellagerabdeckung  mehr  erforder- 

w  lieh  ist.  Durch  das  Zentrum  der  Scheibe  treten 
lediglich  noch  die  Zeigerwellen  10,11  durch  die 
Nabe  15c  hindurch.  Trotz  dieser  Ausbildung  ist  es 
möglich,  eine  derart  feste  Verbindung  zwischen 
Scheibe,  Kugellager  und  Werkaufnahmering  zu  er- 

r5  reichen,  daß  diese  schwerlich  von  Hand  getrennt 
werden  kann.  Der  Aufbau  dieser  Scheibenaufhän- 
gung  erlaubt  zudem  die  gewünschte  flache  Bau- 
weise  der  gesamten  Uhr. 

Zur  Erreichung  eines  mittigen  Schwerpunktes 
20  ist  die  Scheibe  15  in  bekannter  Weise  ausgewuch- 

tet.  Ihre  Bewegungen  erfolgen  aufgrund  der  Kör- 
perbewegungen  des  Trägers  der  Uhr.  Den  Antrieb 
für  die  Bewegungen  bildet  dabei  die  Trägheitskraft 
der  Scheibe. 

25  Als  Scheibe  kann  auch  eine  wenigstens  teilwei- 
se  durchsichtige  Scheibe  gewählt  werden,  die  dann 
die  Sicht  auf  den  aus  undurchsichtigem  Material 
gebildeten  Werkaufnahmering  17  freigibt.  Die 
Scheibe  besitzt  in  den  Außenbereichen  Verstärkun- 

30  gen  15b,  die  eine  feste  Unterbringung  der  Dekor- 
und  Schmuckelemente  erlauben. 

Zur  Sicherung  gegen  eine  Beschädigung  z.B. 
von  Zeigern  23,24  oder  Uhrglas  12  ist  am  Uhrge- 
häuse  20  ein  die  Ablösung  der  Scheibe  15  in 

35  Richtung  auf  das  Uhrglas  12  verhindernder  Rand 
20b  vorgesehen.  Dieser  Rand  stört  bei  intakter 
Aufhängung  die  Beweglichkeit  der  Scheibe  15 
nicht.  Lediglich  bei  Versagen  der  Scheibenaufhän- 
gung  z.B.  bei  einem  Defekt  des  Kugellagers  14, 

40  verhindert  dieser  Rand  20b,  daß  sich  die  Scheibe 
selbständig  macht  und  durch  ihre  Bewegung  emp- 
findliche  Teile  der  Uhr  zerstört. 

Ein  wichtiger  Punkt  bei  der  Kosteneinsparung 
ergibt  sich  durch  die  Montage  der  Uhr.  Zunächst 

45  wird  die  Scheibe  15  mit  Kugellager  14  und  Wer- 
kaufnahmering  17  verpreßt.  Anschließend  wird  der 
das  Uhrwerk  umgreifende  Werkring  mit  dem  Wer- 
kaufnahmering  über  die  Rastnasen  17a  verbunden, 
wobei  gleichzeitig  die  Zeigerwellen  10,11  durch  die 

so  Nabe  15c  der  Scheibe  hindurchgeführt  werden. 
Nach  Montage  der  Zeiger  23,24  werden  Scheibe 
15,  Werkaufnahmering  17,  Uhrwerk  22  und  Zeiger 
23,24  mit  all  ihren  Verbindungsteilen  als  eine  bauli- 
che  Montageeinheit  in  das  Uhrgehäuse  20  einge- 

55  setzt.  Abschließend  muß  nur  noch  die  Uhr  mit  dem 
Gehäuseboden  19  verschlossen  werden. 
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Ansprüche 

1.  Armbanduhr  mit  Uhrgehäuse  (20),  Uhrwerk 
(22),  Gehäuseboden  (19)  mit  um  eine  zentrale  Ach- 
se  (s-s),  frei  drehbar  in  eine  Kugellager  (14)  be- 
weglich  gelagerter  Scheibe  (15),  auf  der  Dekor- 
und/oder  Schmuckelemente  angeordnet  sind  und 
durch  deren  Nabe  (15c)  Zeigerwellen  (10,11)  hin- 
durchgeführt  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  das  Uhrwerk  (22) 
abdeckender  Werkaufnahmering  (17)  mit  dem  Ku- 
gellager  (14)  und  der  das  Kugellager  (14)  abdek- 
kenden  drehbaren  Scheibe  (15)  mit  mittigem  Mas- 
senschwerpunkt  zusammengefügt  ist,  daß  der  Wer- 
kaufnahmering  (17)  derart  mit  dem  Uhrwerk  (22) 
verbindbar  ist,  daß  die  Innenteile  der  Uhr  nur  mit 
der  Scheibe  (15)  aus  der  Uhr  herausnehmbar  sind, 
und  daß  Werkaufnahmering  (17),  Uhrgehäuse  (20) 
und  Gehäuseboden  (19)  ein  Gehäuse  für  das  Uhr- 
werk  bilden. 

2.  Armbanduhr  nach  Patentanspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  ein  das  Uhrwerk  (22) 
umfassender  Werkring  (16)  über  am  Werkaufnah- 
mering  (17)  über  dessen  gesamten  Umfang  ange- 
ordnete  Rastnasen  (17a)  mit  dem  Werkaufnahme- 
ring  (17)  verbunden  ist,  die  nach  Einbau  aller  In- 
nenteile  und  nach  Verschließen  der  Uhr  mittels 
Gehäuseboden  (19)  an  einer  Wandung  (20a)  des 
Uhrgehäuses  (20)  radial  bei  gleichzeitiger  Festle- 
gung  der  Rastung  anliegen. 

3.  Armbanduhr  nach  Patentanspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Rastnasen  an  ei- 
nem  äußeren  Flansch  des  Werkaufnahmerings  (17) 
angeformt  sind  und  in  eine  im  Werkring  (16)  einge- 
formte  Ringnut  (1  6a)  eingreifen. 

4.  Armbanduhr  nach  Patentanspruch  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Uhr  über  am 
Werkring  (16)  bzw.  am  Werkaufnahmering  (17)  an- 
geordnete  Stützelemente  (18),  die  sich  am  Gehäu- 
seboden  (19)  abstützen,  stoßgedämpft  ist. 

5.  Armbanduhr  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Patentansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  Werkaufnahmering  (17),  Kugellager  (14)  und 
das  Kugellager  unmittelbar  abdeckende,  drehbare 
Scheibe  (15)  miteinander  verpreßt  sind,  wobei  ein 
innerer  radialer  Flansch  (17c)  des  Werkaufnahme- 
ringes  (17)  mit  dem  äußeren  Kugellagerring  (14a) 
und  ein  innerer  radialer  Flansch  (15a)  der  Scheibe 
(15)  mit  dem  inneren  Kugellagerring  (14b)  verbun- 
den  ist. 

6.  Armbanduhr  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Patentansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  wenigstens  teilweise  durchsichtige,  zur  Er- 
reichung  eines  mittigen  Schwerpunktes  in  bekann- 
ter  Weise  ausgewuchtete  Scheibe  (15)  die  Sicht 
auf  den  aus  undurchsichtigem  Material  gebildeten 
Werkaufnahmering  (17)  freigibt. 

7.  Armbanduhr  nach  einem  der  vorhergehen- 

den  Patentansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zur  Sicherung  gegen  eine  Beschädigung  z.B. 
von  Zeigern  (23,24)  oder  Uhrglas  (12)  bei  Versagen 
der  Scheibenaufhängung  am  Uhrgehäuse  (20)  ein 

5  die  Ablösung  der  Scheibe  (15)  in  Richtung  auf  das 
Uhrglas  (12)  verhindernder  Rand  (20b)  vorgesehen 
ist,  der  die  Beweglichkeit  der  Scheibe  (15)  bei 
ordnungsgemäßer  Aufhängung  nicht  stört. 

8.  Armbanduhr  nach  einem  der  vorhergehen- 
w  den  Patentansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  Scheibe  (15),  Werkaufnahmering  (17),  Uhrwerk 
(22)  und  Zeiger  (23,24)  mit  ihren  Verbindungsteilen 
eine  bauliche  Montageeinheit  bilden. 
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